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opfert sich häufig unter Hintansetzung ihrer Gesundheit und der eigenen Kinder
der allgemeinen Aufgabe, die sogar für die Fest- und Feiertage keine Ruhe,
sondern höchstens vermehrte Arbeit bringt. Und wie wird solche aufreibende

Tätigkeit im Dienste der Humanität bisweilen anerkannt Noch unlängst musste
ein Anstaltsvater nach mehr als 40 Dienstjahren in einem schweizerischen Kanton
froh sein, in seinen alten Tagen in einer Gemeinde als Sigrist angestellt zu
werden, um so sein Auskommen zu finden.

Die Erziehung der Kinder der Armen und Verwahrlosten ist aber für das

gesammte Staatswesen von so grosser Bedeutung, dass man glauben sollte, es

wäre die gesetzliche Pensionirung wenigstens der Leiter von kantonalen Anstalten
als ein Akt blosser Billigkeit meistenorts schon längst in öffentliche Erwägung
gezogen worden. St. Gallen hat neuestens in dieser Beziehung einen löblichen
Schritt vorwärts getan durch Gleichstellung der Anstaltsvorsteher mit den übrigen
Lehrern im Punkte der Alterspensionirung. Möge sein Beispiel bald allgemeine
Nachachtung finden in einem Lande, das die Verdienste seines Pestalozzi zu
würdigen weiss und das unter seinen Hausgenossen keine Stiefkinder kennt.

Damit ist unser versprochene Gang zu Ende; gewiss verstehen diejenigen,
welche uns auf demselben zu begleiten die Geduld hatten, die Kunst, da und

dort auch zwischen den Zeilen etwas zu lesen und dürfen wir hoffen, sie so

mit unsern trockenen Ausführungen weniger gelangweilt zu haben. -i-

John Locke.
(1632-1704.)

In der Geschichte der Pädagogik nimmt der Engländer John Locke eine
bedeutende Stellung ein. Philosoph, Arzt und Staatsmann, unter Jakob II.
verfolgt, nach der Vertreibung der Stuarts und der Tronbesteigung Wilhelms III.
in hohen Ehren, hervorragender Vorkämpfer politischen Freisinns und religiöser
Toleranz ist er eigentlich mehr durch das Drängen Änderer als auf eigenen

Antrieb (1693) dazu gekommen, die „Gedanken über Erziehung"*) zu
veröffentlichen, die er einige Jahre vorher zu Händen seines Freundes Edw. Clarke

niedergeschrieben. Das Buch, wie es aus Briefen entstanden, ist nicht eine

wissenschaftliche Erziehungslehre, sondern eine in leichter, gefälliger Weise

durchgeführte Zusammenstellung der Erziehungsanschauungen eines Mannes von
weitem Horizont, praktischer LebenserfahruHg, grosser Schärfe des Verstandes

und sittlicher Hoheit; der Arzt, der Philosoph und der Staatsmann haben hier

zusammengearbeitet, um auf dem Boden der von Montaigne und Baco angeregten
Ideen das Interesse der gebildeten Stände jener Zeit in hohem Grade den

pädagogischen Fragen zuzuwenden. Eine billige englische Ausgabe (Auszug) für das

Ausland gibt Bd. 500 der Tauchnitz'Edition (Collection ofBritish classical authors),

*) „Some tboughts concerning éducation."
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der den Titel trägt: Five centuries of the English language and littérature
(Leipzig 1860) ; eine gute Übersetzung mit Einleitung und Kommentar H. Beyer's
Bibliothek pädagogischer Klassiker, in dem auch separat zu beziehenden Band

John Locke's „Gedanken über Erziehung" ; eingeleitet, übersetzt und erläutert

von Dr. E. v. Sallwürk. Langensalza, H. Beyer & Söhne 1883. Über die

Bedeutung des Buches sagt C. Schmidt in seiner Geschichte der Erziehung:
„Das Locke'sche Prinzip der Erziehung ist das Prinzip, nach dem sich das

englische Volk in seiner Erziehung entwickelt, wenn schon er auf die zeitgenössischen

Schulen noch keinen Einfluss zu üben vermochte. In seiner Zeit war
er eine energische Opposition gegen die bis dahin geltende protestantischscholastische

Erziehung, ein tatsächlicher Protest gegen die damalige gelehrte
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Schulpedanterie ; für die weltgeschichtliche Entwicklung der Pädagogik ist er der
Anstoss, dass die Erziehung auf psychologische, gesunde Anschauungen basirt
wird und den Ton wesentlich auf Zucht und allgemeine Charakterbildung legt —
der nüchterne Rousseau, der von dem einzelnen Individuum verlangt, was der
französische Philosoph auf das Kollektivindividuum, auf das Volk, überträgt ; der von
den Kindern der höhern Stände fordert, was Rousseau als Theorie für alle Stände
hinstellt ; der in seinen Erziehungsgrundsätzen auf die praktische Anwendbarkeit
sieht, indes der Franzose in seiner leidenschaftlichen Opposition gegen das

Bestehende einseitig und abstrakt wird, — der ruhige englische Reformator, auf
den sich der französische Revolutionär stützt und stellt." Hz.

Pädagogische Chronik.

Schulgesetzgebung. Am 25. Oktober hat Baselland das ihm zum vierten
Mal vorgelegte Schulinspektoratsgesetz angenommen, dasselbe lautet wie folgt:

1. Der Schulinspektor wird auf Vorschlag des Regierungsrates vom Landrate auf eine
Amtsdauer Ton fünf Jahren gewählt. Er ist dem Regierungsrate, spezieU der Erziehungsdirektion
unterstellt.

2. Der Schulinspektor führt die Aufsicht Ober alle Primarschulen, über die Lehrer und

Lehrerinnen, sowie über die Gemeindeschulpflegen des Kantons.
Diese Schulen hat er jährlich wenigstens einmal zu besuchen und ausserdem wenigstens

l/3 derselben, wenn möglich die Hälfte, abwechslungsweise selbst zu prüfen ; ebenso hat er die
PriTatschulen, die Anstaltsschulen und die Mädchensekundarscbulen jedes Jahr selbst zu prüfen.

Die übrigen Prüfungen werden durch vom Regierungsrat zu bestimmende Experten
abgenommen.

3. Die Bezirksschulen hat der Schulinspektor jährlich wenigstens einmal zu besuchen

in Betreff dieser Schulen können ihm auf den Antrag der Erziehungsdirektion durch den

Regierungsrat noch weitere Geschäfte zugewiesen werden.
4. Den Lehrern und Lehrerinnen, sowie den Schulpflegen erteilt er die notwendigen Weisungen

und unterstützt sie in der Ausübung ihres Amtes mit Rat und Tat.
5. Der Schulinspektor hat an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen, ihm steht femer

die Leitung allfällig angeordneter Lehrerkurse zu.

6. Der Schulinspektor ist von Amtes wegen Mitglied der Kommissionen zur Prüfung der

Stipendiaten, sowie der Primär-, Sekundär- und Bezirkslehrer.
7. Die vom Regierungsrate oder der Erziehungsdirektion ihm zugewiesenen Gegenstände

hat der Schulinspektor zu begutachten, eTentuell Anträge zu stellen.

8. Alljährlich auf Ende des Monats Februar wird der Schulinspektor dem Erziehungsdirektor

zu Händen des Regierungsrates Bericht erstatten über seine sämtlichen

Amtsverrichtungen und über den Zustand des ganzen Schulwesens.

9. Der Schulinspektor wohnt in Liestal. Er bezieht eine Jahresbesoldung Ton Fr. 3000

und für seine Ausgänge Taggelder bis auf den Betrag von Fr. 800.

10. Die Schreibgeschäfte der Erziehungsdirektion und des Schulinspektorates werden durch

einen Sekretär der Landeskanzlei besorgt.
11. Die speziellen Vorschriften betreffend den Dienst des Schulinspektors, sowie in Betreff

der Abnahme der Prüfungen durch die Experten bilden den Gegenstand eines Réglementes.

12. Dieses Gesetz soll der Volkstabsimmung unterstellt werden; den Tag des Inkrafttretens
bestimmt nach erfolgter Annahme desselben der Regierungsrat.
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